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Der ökologische Landbau entspricht in besonderer Weise 

den Prinzipien einer nachhaltigen und umweltschonen-

den Landbewirtschaftung. In ökologisch wirtschaften-

den Betrieben wird bewusst auf den Einsatz minerali-

scher Stickstoffdünger, chemisch-synthetischer Pflanzen-

schutzmittel und auf die üblichen Zukaufsfuttermittel 

verzichtet. Weitgehend geschlossene Stoffkreisläufe, 

Vermeidung von umweltbelastenden Stoffeinträgen, viel-

fältige Fruchtfolgen und tiergerechte Haltungsverfahren 

sind weitere markante Kennzeichen des ökologischen 

Landbaus. 

Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln 

ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Immer 

mehr Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert auf 

eine möglichst hohe Nahrungsmittelqualität und wollen 

wissen, woher ihre Lebensmittel stammen und wie sie er-

zeugt und verarbeitet werden. Der ökologische Landbau 

steht in besonderem Maße für klare Regeln und Transpa-

renz hinsichtlich Herkunft, Erzeugung und Verarbeitung. 

Ökologischer Landbau wird in Deutschland seit 1924 

betrieben. Ökologisch wirtschaftende Landwirte und 

Gärtner schlossen sich schon frühzeitig zu ökologischen 

Landbauverbänden zusammen und legten die Grund-

regeln ihrer Wirtschaftsweise in Richtlinien nieder. Auf 

privatrechtlicher Basis verpflichten die Verbände ihre Mit-

glieder zur Einhaltung dieser Richtlinien und gestatten 

die Kennzeichnung der Produkte mit eingetragenen und 

geschützten Verbandszeichen, um sie am Markt für Ver-

braucherinnen und Verbraucher erkennbar zu machen.

Um die hohen Anforderungen an ökologisch erzeugte Le-

bensmittel auch gesetzlich abzusichern, hat die EU be-

reits 1991 eine Verordnung zum ökologischen Landbau 

erlassen. Diese Verordnung enthält gemeinschaftliche 

Rahmenvorschriften über Erzeugung, Etikettierung und 

Kontrolle im ökologischen Landbau. Im Sinne des Ver-

braucher- und Erzeugerschutzes wurde mit der Verord-

nung zunächst ein einheitlicher Mindeststandard des 

ökologischen Pflanzenbaus geschaffen und ausführliche 

Kontrollanforderungen an den Landbau, die Verarbei-

tung und die Einfuhr aus Drittländern gestellt.

   Vorwort

Bärbel Höhn



Am 19. Juli 1999 hat der Agrarrat die ergänzende Ver-

ordnung zur Einbeziehung der Tierhaltung in die Ver-

ordnung über den ökologischen Landbau verabschiedet. 

Ein Jahr nach Veröffentlichung haben die Regelungen 

zur Tierhaltung ihre Gültigkeit erlangt. Damit gilt ab dem 

24. August 2000 in der Europäischen Union nun auch 

ein einheitlicher Mindeststandard für die ökologische 

Tierhaltung. Die ergänzende Verordnung beinhaltet 

detaillierte Bestimmungen zur Haltung, Fütterung und 

Krankheitsvorsorge sowie zum Tierbesatz in der ökologi-

schen Tierhaltung.

Mit dieser Broschüre möchte ich Sie als Landwirtinnen 

und Landwirte, als Verarbeiter und Importeure über die 

wichtigsten Regelungen und Bestimmungen der Verord-

nung (EWG) Nr. 2092/91 und der Nachfolgeverordnun-

gen informieren. Autoren aus Beratung, Kontrolle und 

Wirtschaft sowie ein Jurist erläutern Ihnen in möglichst 

praxisorientierter Darstellung die gesetzlichen Grund-

lagen zum ökologischen Landbau. Durch Erläuterungen 

und Beispiele soll eine sinnvolle Anwendung wichtiger 

Regelungen in der Praxis aufgezeigt werden. Die Bro-

schüre kann nur einen ersten Überblick darüber geben, 

welche Bestimmungen eingehalten werden müssen, um 

Erzeugnisse als ökologische vermarkten zu dürfen. Sie 

kann nicht eine gründliche Beratung in allen Fragen des 

ökologischen Landbaus ersetzen.

Ich bin froh, dass der gesamte ökologische Landbau ge-

setzlich geregelt ist und sich Verbraucherinnen und Ver-

braucher auf diese klaren und eindeutigen Bestimmun-

gen verlassen können. Damit wird das Vertrauen in den 

ökologischen Landbau gestärkt und die Nachfrage nach 

Ökoprodukten zusätzlich angeregt. Dies ist wiederum Vo-

raussetzung für eine Ausweitung des ökologischen Land-

baus mit seinen besonderen Leistungen für die Umwelt. 

Bärbel Höhn

Ministerin für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen
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Einführung, Kennzeichnung 

•  In den Anwendungsbereich der Verordnung fallen 
alle nicht verarbeiteten Agrarerzeugnisse (aber nicht 
die Fische aus der bäuerlichen Teichwirtschaft), au-
ßerdem verarbeitete Produkte, wenn sie zum Verzehr 
bestimmt sind. 

• Mit den Begriffen „Biologisch” und „Ökologisch” 
bzw. den Vorsilben „Bio” und „Öko” dürfen nur sol-
che Produkte gekennzeichnet werden, die im Sinne 
der Verordnung hergestellt wurden, es sei denn, sie 
beziehen sich nicht auf die landwirtschaftlichen Zuta-
ten oder stehen ganz offensichtlich in keinem Zusam-
menhang mit der Art der Erzeugung. 

• Die Nutzung dieser Begriffe für Produkte, die nicht 
oder noch nicht in den Anwendungsbereich der Ver-
ordnung fallen, ist in Deutschland nicht ins Belieben 
der Anbieter gestellt. Hier greifen die Irreführungs-
verbote des Wettbewerbs- bzw. Lebensmittelrecht. 

•  Die Begriffe „Biologisch” und „Ökologisch” werden 
synonym gebraucht. 

• Auf den Etiketten verpackter Produkte muss immer 
die Code-Nummer der für den jeweiligen Betrieb 
zuständigen Kontrollstelle stehen. 

•  Betriebe, die einem ökologischen Anbauverband an-
geschlossen sind, dürfen ihre Produkte bei Einhaltung 
der jeweiligen Richtlinien mit einem Verbandszei-
chen ausloben. 

•  Verpackte Produkte, deren Zutaten aus der EU und 
zu mindestens 95 Prozent aus ökologischem Anbau 
stammen, dürfen ein von der EU zugelassenes Zei-
chen tragen. 

•  Pfl anzliche Öko-Produkte, vor deren Ernte ein Um-
stellungszeitraum von mindestens zwölf Monaten 
eingehalten wurde, dürfen unter bestimmten Bedin-
gungen mit Hinweisen auf die Umstellung auf den 
ökologischen Landbau vermarktet werden. Für tieri-
sche Produkte gibt es diese Möglichkeit nicht. 

•  Verarbeitete Produkte, deren landwirtschaftliche Zu-
taten zu mehr als 95 Prozent (Gewichtsanteil) aus 
ökologischem Anbau stammen, dürfen als Biopro-
dukte gekennzeichnet werden. 

•  Verarbeitete Produkte, deren landwirtschaftliche Zuta-
ten zwischen 70 und 95 Prozent (Gewichtsanteil) aus 
ökologischem Anbau stammen, dürfen als Bioproduk-
te nur mit einem besonderen Hinweis gekennzeichnet 
werden. 

•  Ökologische Erzeugnisse dürfen nur ohne Verwen-
dung von genetisch veränderten Organismen und/
oder von auf deren Grundlage hergestellten Erzeug-
nissen hergestellt werden.

   Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze
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Kontrolle, Importe 

• Wesentlicher Bestandteil der EG-Öko-Verordnung ist das Kontrollsystem. Im we-
sentlichen kontrolliert werden Herstellung und Verarbeitung, Verpackung und Importe 
aus Drittländern. 

• In Deutschland sind am Kontrollsystem staatliche Überwachungsbehörden und 
private Kontrollstellen beteiligt. 

• Alle Landwirtschaftsbetriebe und alle Ver arbeitungsunternehmen werden mindestens 
einmal pro Jahr mit Vorankündigung kontrolliert. Zudem werden unangekündigte 
Stichprobenkontrollen vorgenommen. 

• Die Kosten der Kontrolle trägt das kontrollierte Unternehmen. Das Land NRW gibt 
Kontrollkostenzuschüsse für Landwirt schaftsbetriebe. 

• Öko-Produkte aus Drittländern müssen den Vorgaben der EG-Öko-Verordnung 
entsprechen. 

• Einfuhrunternehmen für Öko-Produkte aus Drittländern werden ebenfalls von 
privaten Kontrollstellen überprüft.

Ökologischer Pfl anzenbau 

• Bei der Erzeugung pfl anzlicher Öko-Produkte müssen die Grundregeln des ökologi-
schen Landbaus gemäß Anhang I A eingehalten werden. 

• Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial (z.B. Pfl anzkartoffeln, Steckzwie-
beln, Ableger, Stecklinge etc.) unterliegen besonderen Anforderungen. 

• Jungpfl anzen müssen generell aus ökologischer Erzeugung stammen. 
• Die Umstellungszeit, bevor pfl anzliche Erzeugnisse als Öko-Produkte vermarktet 

werden dürfen, beträgt bei ein- oder überjährigen Kulturen 24 Monate vor Aussaat, 
bei mehrjährigen Kulturen (außer Wiesen und Weiden) 36 Monate vor der Ernte der 
Öko-Erzeugnisse. 

• Die Bodenfruchtbarkeit ist u.a. durch den Anbau von Leguminosen, Gründüngungs-
pfl anzen und Tiefwurzlern, eine weitgestellte Fruchtfolge und Düngung mit organi-
schen Materialien zu erhalten. 

• Zusätzlich dürfen nur die organischen oder mineralischen Düngemittel eingesetzt 
werden, die in einer Positivliste (Anhang II A) aufgeführt sind. 

• Als Pfl anzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen nur solche Mittel 
eingesetzt werden, die in einer weiteren Positivliste (Anhang II B) aufgeführt sind. 

• Für Produkte aus der Wildsammlung und für die Pilzerzeugung gibt es Sammelein-
schränkungen bzw. Anbauvorgaben.

Das Wichtigste in Kürze
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tiergerechte Haltung, Verfütterung hochwertiger Fut-
termittel, angemessene Besatzdichte). 

• Bei Verwendung von Tierarzneimitteln sind phyto-
therapeutische und homöopathische chemisch-syn-
thetischen allopathischen Tierarzneimitteln oder An-
tibiotika vorzuziehen. Die präventive Verabreichung 
chemisch-synthetischer allopathischer Tierarzneimit-
tel oder Antibiotika ist verboten. 

• Die Verwendung von wachstums- oder leistungsför-
dernden Stoffen sowie die Verwendung von Hormo-
nen zur Kontrolle der Fortpfl anzung (Ausnahmen bei 
Einzeltieren möglich) ist verboten. 

• Die Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung 
eines allopathischen Tierarzneimittels und der Gewin-
nung von ökologischen Lebensmitteln muss doppelt 
so lange sein wie die gesetzlich vorgeschriebene War-
tezeit. 

• Tiere dürfen nicht in Anbindung gehalten werden. 
Ausnahmen sind übergangsweise möglich für Rinder 
in bestehenden Anbindeställen (Ende der Übergangs-
frist: 31. Dezember 2010). Nach 2010 ist die Anbin-
dehaltung von Rindern weiterhin in kleinen Betrieben 
möglich, sofern zweimal pro Woche Auslauf oder 
Weidegang gewährt wird. 

• Der Tierbesatz ist so zu begrenzen, dass 170 kg 
Stickstoffeintrag je ha landwirtschaftlich genutzte 
Fläche im Jahr nicht überschritten wird. Besatzober-
grenzen für die verschiedenen Tierarten sind festge-
legt (Anhang VII). 

• Es muss eine artgerechte Unterbringung der Tiere 
gewährleistet sein. Die Besatzdichte in Stallgebäuden 
soll den Tieren Komfort und Wohlbefi nden gewähr-

Ökologische Tierhaltung 

• Die ökologische Tierhaltung wird fl ächengebunden 
betrieben. 

• Die Tierzahl je Fläche ist begrenzt, um Umweltbe-
lastungen zu minimieren. 

• Bei gleichzeitiger Umstellung von Tieren, Weiden und 
Futterfl ächen beträgt die Umstellungszeit 24 Monate. 

• Bei nicht-gleichzeitiger Umstellung von Futterfl ächen 
und Tieren, gelten gesonderte Umstellungszeiträume 
für Futterfl ächen und die einzelnen Tierarten und Nut-
zungsrichtungen. 

• Soweit verfügbar, müssen zugekaufte Tiere von öko-
logisch wirtschaftenden Betrieben stammen. 

•  Die Tiere müssen im Grundsatz mit ökologisch 
erzeugten Futtermitteln gefüttert werden. Die Bei-
mischung von Umstellungsfuttermitteln bis zu 30 
Prozent (aus dem eigenen Betrieb bis zu 60 Prozent) 
der Ration ist zulässig. Bestimmte Zukaufs-Futtermit-
tel müssen ab August 2003 gemäß den Vorgaben der 
Verordnung (EG) Nr. 223/2003 zertifi ziert sein.

• Die Ernährung von jungen Säugetieren erfolgt auf der 
Grundlage natürlicher Milch, vorzugsweise Milch der 
Muttertiere. 

• Eine begrenzte Anzahl konventioneller Futtermittel 
darf eingesetzt werden, wenn eine ausschließliche 
Versorgung mit Futtermitteln aus ökologischem 
Landbau nicht möglich ist. Der zulässige Höchstanteil 
beträgt bei Pfl anzenfressern (Wiederkäuern und Pfer-
den) 10 Prozent, bei anderen Tierarten wie Schweinen 
und Gefl ügel 20 Prozent der Futter-Trockenmasse im 
Jahr. 

• Die Krankheitsvorsorge beruht hauptsächlich auf 
vorbeugenden Maßnahmen (Wahl geeigneter Rassen, 

Das Wichtigste in Kürze
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leisten. Anhang VIII enthält Angaben über Mindeststall- und -freifl ächen. 
• Allen Säugetieren ist Weide- oder Freigeländezugang oder Auslauf zu gewähren, 

wobei die betreffenden Bereiche teilweise überdacht sein können. Pfl anzenfressern 
ist Weidegang zu gewähren, wenn die Bedingungen dies gestatten. Ausnahmen von 
diesen Grundsätzen sind zugelassen. 

• Zumindest die Hälfte der Bodenfl äche in Ställen muss geschlossen ausgeführt sein, 
das heißt, sie darf nicht aus Spalten- oder Gitterkonstruktionen bestehen. Die Ställe 
müssen mit ausreichend trockener Einstreu versehene Liege-/Ruhefl ächen aufweisen. 

• Sauen sind außer im späten Trächtigkeits stadium und während der Säugeperiode in 
Gruppen zu halten. Ferkel dürfen nicht in Flatdecks- oder Ferkelkäfi gen gehalten wer-
den. Für Schweine müssen Auslauffl ächen mit Wühlmöglichkeit vorhanden sein. 

• Gefl ügel darf nicht in Käfi gen gehalten werden. Ein Drittel der Bodenfl ächen in Gefl ügel-
ställen muss befestigt und eingestreut sein. Für Gefl ügelställe sind maximale Tierzahlen 
je Stall festgelegt. Für Gefl ügel müssen begrünte Auslauffl ächen zur Verfügung stehen. 

• Bei den Vorschriften zu Ausläufen, zur Gefl ügelhaltung und zu Mindeststall- und Aus-
lauffl ächen können Ausnahmen für einen Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 
2010 abläuft, zugelassen werden. 

• Die ökologische Erzeugung von Imkereierzeugnissen ist in der Verordnung detail-
liert geregelt. 

Verarbeitung 

• Ein Verarbeitungserzeugnis darf nicht zusammen eine ökologisch erzeugte Zutat land-
wirtschaftlichen Ursprungs und eine gleiche konventionell erzeugte Zutat enthalten. 

• Das Erzeugnis oder seine Zutaten dürfen nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt 
worden sein. 

• Das Erzeugnis darf nicht unter Verwendung von genetisch veränderten Organismen 
(GVO) und/oder auf deren Grundlage hergestellten Erzeugnissen hergestellt sein. 

• Es dürfen nur Zusatzstoffe und technische Hilfsstoffe eingesetzt werden, die in den 
Positivlisten des Anhang VI Teil A und B enthalten sind.

•  Zusatzstoffe und technische Hilfsstoffe sind nur unter der Bedingung erlaubt, dass 
diese herkömmlicherweise in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden, vor-
zugsweise in der Natur vorkommen und das Öko-Lebensmittel ohne diese Stoffe 
nachweislich nicht herzustellen oder haltbar zu machen ist. 

• Konventionelle landwirtschaftliche Zutaten sind nur bis zu einem Anteil von max. 
5 Prozent (und bei Einhalten besonderer Kennzeichnungsbestimmungen bis zu 30 
Prozent Gewichtsanteil) unter der Bedingung zugelassen, dass diese in Anhang VI 
Teil C der Verordnung aufgeführt und nicht als ökologisch erzeugte Zutaten am Markt 
verfügbar sind. 

• Die Mitgliedstaaten der EU können in begründeten Mangelsituationen unter bestimm-
ten Verfahrensbedingungen bestimmte konventionelle landwirtschaftliche Zutaten für 
befristete Zeiträume vorläufi g zulassen. Die Marktteilnehmer haben die Zulassung bei 
der zuständigen Überwachungsbehörde mit Nachweis des Mangels zu beantragen.

Das Wichtigste in Kürze




